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4Kurzexpertise zur umstrukturierung der WVC

1. Der Auftrag

Der deutsche ÖPNV-Markt steht nach wie vor vor durchgreifenden Veränderungen.

Die Rahmenbedingungen für den öPNV sind immer noch unktar: Bindendes (neues)

EU-Recht t iegt bis heute noch nicht vor, der nationa[e Rechtsrahmen ist noch nicht

vertässtich, das ÖPNv-Gesetz des Landes Nordrhein-westfaLen (ÖPNVG NRW) steht

kurz vor einschneidenden Anderungen, die zukÜnftige organisation und Finanzie-

rung des öpt.'tv ist offen, Wettbewerbsverhatten und Wettbewerbsmodatitäten in

Deutschland lassen sich noch nicht sicher abschätzen und Zeitvorgaben fÜr Verän-

derungen des Rechtsrahmens lassen sich auch heute noch nicht vertässlich machen.

Der Kreis Unna hat sich der Verantwortung ats Aufgabenträger nach dem ÖPNVG

NRW wie ats Miteigentümer der verkehrsgesettschaft Kreis unna GmbH (VKU) früh-

zeit ig gestetlt. Mit der Beauftragung einer Studie über ,,Die Zukunft des Öffentl i-

chen Personen nahverkeh rs im Kreis Unna" in 2002 hat er 2003 durch die Berater-

gemeinschaft um NordWestConsutt Handtungsrahmen und Handtungsstrategien er-

hatten, die so weit umgesetzt wurden wie es sich um Maßnahmen zur Verbesserung

der wettbewerbsfähigkeit der VKU handette, die bis 2009 erreicht sein sott.

Zwischenzeitlich hat der Kreis Unna weitergehende konzeptionelte Vorstettungen

zur Entwicklung des öPNV im Kreis Unna entwickett, die in dem nachstehenden

Schaubitd dargestettt sind. Diese Vorstellungen gehen von einer U mstru kturieru ng

der westfäLischen Verkeh rsgesettschaft mbH (wvG) aus. Der Kreis Unna möchte die

wVG nicht aufgeben, aber grundtegend ändern. Der Kreis möchte die wVG zu einer

Gesettschaft u mstruktu rieren, die nicht wie bisher von Kreisen und dem Land-

schaftsverband Westfaten-Lippe (LWL), also kommunalen Gebietskörperschaften,

getragen wird, sondern direkt von den verkehrsunternehmen - ohne wLE - ats Ge-

seltschafter, für die die wvG die Geschäfts- und Betriebsführung bislang wahr-

nimmt. Damit sotl u.a. Grundtage dafür geschaffen werden, dass mehr Aufgaben ats

bisher dezentral und damit näher am Kunden durch die VKU ertedigt werden.

Der Kreis Unna möchte durch eine Kurzexpertise eine erste Einschätzung über das

von ihm entwickelte Konzept erhalten, das sich kurz gefasst aus dem uns Übertas'

senen schaubi[d ,,öPNV-Modett des Kreises unna" ergibt. lm Rahmen dieser Kurzex-

pertise wird u.a. auf rechttiche, organisatorische, attgemein- und verkehrspolit i-

sche Aspekte einzugehen sein.
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2. Ausgangslage / lst-Situation

Der Kreis Unna ist Mjt-Gesetlschafter der Verkehrsgesellschaft Kreis Unna GmbH
(VKU). Die VKU deckt den wesentl ichen straßengebundenen Nah'rerkehr iÖPNV) als
Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Unna ab.

Der Kreis Unna ist mit 25,1 %, die WVG mit 25,1 %und8 kreisangehörige Kommunen
(Stadt LÜnen, Stadt Unna, Stadt Kamen, Stadt Setm, Stadt Werne, Gemeinde Bö-

nen, Gemeinde Hotzwickede) sind mit insgesamt 49,8 % an der VKU beteit igt.

Ats kommunates Verkeh rsu nternehmen erbringt die VKU für den Kreis Unna sowie
die Städte und Gemeinden im Kreis Unna ein vottständiges Leistu ngsspektrum rund

um das Busangebot. Dazu zählen sämtliche vor- und nachgelagerten Arbeiten, die
für einen ku ndenorientierten öffentl ichen Linienverkehr erforderIich sind. Die
Stichworte sind Ptanung, Marktforschung, Fahrgastinformation, Werbung und Ver-
kauf sowie Service und Infrastruktur.

Einen wesentl ichen Teit dieser Aufgaben nimmt fÜr die VKU die Westfätische Ver-
kehrsgesettschaft GmbH (WVG) wahr aufgrund des hierzu geschlossenen ,,Geschäfts-
und Betriebsführu ngsvertrags", der die Übertragung der Geschäfts- und Betriebs-
führung rege[t.

(Mit-) Gesettschafter der WVG sind jedoch nicht die VKU und die übrigen Verkehrs-
unternehmen, für die die WVG Leistungen erbringt, selbst, sondern der Kreis Unna'
der LWL und die übrigen Kreise, die Geseltschafter der Verkeh rsunterneh men sind,
für die die WVG ebenfatts die Betriebs- und Geschäftsführung wahrnimmt'

Zweck der WVG ist nach 5 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vom 31. 03. 1980 die

,,Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Verkehrsräumen der
Geseltschafter sowie die Koordinierung und Rationatisieru ng angeschtossener Ver-

kehrsbetriebe".

Die Verteitung der Aufwendungen der WVG erfotgt grundsätzlich nach dem Verursa-
chungsprinzip, die VerteiLung auf die einzelnen VU der Gesettschafter wird jährl. ich

nach der effektiv erbrachten Leistung je Unternehmen aufgesch lüsselt. Nicht ei-
nem einzetnen VU direkt zurechenbare Aufwendungen werden nach 5 2 Abs. 2 im
Verhältnis der Umsatzerlöse der VU verteitt. Die Kosten der Datenverarbe itu ng
werden nach Inanspruchnahme umgetegt (5 2 Abs. 3). Sinn und Zweck der WVG ist
es, ats Dienstleister Serviceaufgaben für die VU der WVG-Partner kostengünstig
wahrzunehmen.

Gesettschafter der WVG sind der Landschaftsverband Westfaten-Lippe mit 51 % so'
wie die Kreise Borken, Coesfeld, Hochsauerlandkreis, Soest, Steinfurt, Unna und
Warendorf mit 1e 7 a/o.
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Aufgrund der gesamten gesetlschaftsrechtl ichen Konstetlation ist der rechtl iche und
z.T. auch der faktische Einftuss des Kreises Unna auf die Geschäfts' und Betriebs-
führung eher indirekt gegeben, auf der Ebene der WVG sogar vernach Lässige nswert
gering.

Vor dem Hintergrund absehbarer Veränderungen der rechtl ichen und finanzietten
Rah menbecii ngu ngen für den ÖPNV wrrd rm Fotgenden geprÜft, ob die Vorstetiungen
des Kreises Unna über die Anderungen dieser lst-Situation von VKU und WVG durch
eine U mstru kturierung der WVG mögtich sind und Sinn machen.
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3. Aktuelle Diskussion zur Entwicklung des OPNV

Seit mehreren Jahren hält s' ich nun die Diskussion über die Anderungen des rechtti-

chen und ord n ungspotit ischen Rahmens für den ÖPNv in der Europäischen union,

Deutschtand und Nordrhein-westfaten. vie(es ist dabei seit vortage des Entwurfes

der EU-Kommission vom 26.A7.7A00 zur Marktöffnung im öPNV (l. lcvell ierung der EU

VO 1191 169) auf atLen potit ischen Ebenen und aufgrund der Rechtsprechung des

Europäischen Gerichtshofes (EuGH) sowie nationater Gerichte im Fluss'

3.1 Europäische Union - EU

Von direktem Interesse für die beauftragte Kurzexpertise ist, ob die Grundannahme
des Kreises Unna in seinem ,,ÖPNV-Modet[ des Kreises Unna", Ausschreibungen sei-

en rechttich nicht notwendig nach dem derzeit igen stand der ÖPNV-Diskussion zu-
trifft.

Die EU'Kommission hat mit Datum vom 20.07.2005 (KOM (2005) 319 end') einen
neuen Vorsch[ag für eine Verordnung des Europäischen Partaments und des Rates
über öffenttiche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße vorgelegt. Mit der
nunmehr vorgeschtagenen Neufassung der EU - Nahverkeh rsverord nu ng wird unter
anderem in Art. 5 Abs. 2 der Grundsatz formuliert, dass es - soweit national nicht
anders geregett - e'iner Behörde freisteht, Verkehrsdienste setbst zu erbringen' ei-
nen entsprechenden Auftrag direkt an einen internen Betreiber zu vergeben, über
den sie eine Kontrotle ähntich wie über eine eigene Dienststelte ausÜbt und dieser
Betreiber seine Aktivitäten auf das Gemeindegebiet beschränkt, oder aber an Drit-

te im Wege der Ausschreibung. Damit knüpft der Verord n ungsvorsch lag an die Kri-

terien der ,,TeckaL- Rechtsprechu ng" des Europäischen Gerichtshofs zu vergabefrei-
en In - House-Geschäften an. Für Vergaben, die gemäß Art. 5 Abs. 1 nicht nach den

EG-Richttinien für öffenttiche Aufträge zu erfotgen haben, wird in Art. 5 Abs. 3 des
Verordnungsentwurfs die Mögtichkeit von Verhandtungen anstette der sonst gebote'

nen Ausschreibung im Wettbewerb eröffnet.

Am 09.06.2006 hat sich der EU'Verkehrsministerrat (VMR) zunächst abschließend
mit dem vorgenannten Vorschlag der EU'Kommission vom 20.07.2005 beschäftigt
und auf zahtreiche Anderungen geeinigt. Diese polit ische Einigung des VMR bereitel
den formelten Beschluss eines so genannten ,,gemeinsamen Standpunktes" isv. Art.
251 Abs. 2 des EG-Vertrages mit Abänderungsanträgen zum o.g. Vorschlag der EU'
Kommission (KoM) zwar tedigtich vor, gibt aber bereits jetzt schon ziemlich verläss-
tich die Linie für den gemeinsamen Standpunkt vor. Daher so[[ hier kurz auf die
Abweichungen des VMR eingegangen werden, soweit sie für die Frage der Vergabe
an einen internen Betreiber retevant sind.
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Die bereits im Vorschlag der KOM enthaltene Optlon der Setbsterbringung öffentl1-

cher Verkehrsdtenste durch ,,zuständige örtl iche Behörden" oder deren Vergabe

ohne Ausschre ibung an e inen, , in ternen Betre jber"  w ' i rd  vom vMR in  Ar t .  5  Abs.2

und Abs.3 satz 1 praxisgängiger präzisiert. sofern es nicht nach i n nerstaatl ichem

Recht untersagt jst, kann danach jede zuständige Behörde - unabhängig davon, ob

es sich dabei um eine einzelne Behörde oder eine Gruppierung von Behörcen,

die integrierte öffenttiche Personenverkeh rsdienstleistu ngen bereitste[len,

handett - beschtießen, setbst öffentl iche Personenverkeh rsdie nste zu erbringen

oder öffenttiche Dienstteistu ngsaufträge direkt an eine rechtl ich getrennte Einheit

( interner Betreiber) zu vergeben, Über die die zuständige örtl iche Behörde - oder

im Falte einer Gruppe von Behörden zumindest eine zuständige örtl iche Behör-

de - eine KontroLte ausübt, die der Kontrolle über ihre eigenen Djenststelten ent-

sprich"r

Damit werden auch Fätte von Direktvergaben an interne Betreiber möglich' in de'

nen nicht atte zuständigen örtt ichen Behörden auf das betraute Unternehmen elne

KontroLte wie über eigene Dienststetten haben. Es reicht, wenn innerhatb eines

Raumes integrierter verkeh rsdienstteistungen LedigLich eine Behörde eine sotche

KontroILe ausÜbt.

Setzt sich diese Beschlussfassu ng des VMR durch, bedeutet das angesichts der Ge-

settschafterstruktur der VKU mit 10 Gesettschaftern fÜr den Kreis Unna, dass die

Zulässigkeit einer Direktvergabe an die vKU durch diesen ats Aufgabenträger

rechtssicherer wird ats nach dem KOM-Vorschtag. Ob das auch für eine VKU gitt, die

die Betriebs- und Geschäftsführung insgesamt durch die wvG ausführen Lässt, in

der der Kreis unna ats Aufgabenträger, atso die zuständige Behörde, rechtl ich ge-

sehen nur einen nachgeordneten Einfluss hat, wäre vertiefend zu prüfen.

Anders ist die situation zu beurteilen, wenn - wie im ÖPNv-modetl des Kreises unna

angedacht -

. Geseltschafter der wVG die Verkehrsunternehmen (vu - hier für den Bereich des

Kreises unna die VKU) wären und nicht die kommunalen Gebietskörperschaften,

die zugleich Aufgabenträger und zuständige Behörde sind,

. die Betriebsführungsebene definit iv bei der VKU läge und

. tedigtich Aufgaben des Management'Overheads und definrerte und kostentrans-

parente Leistungspakete zwischen VKU und wvG rechttich vereinbart würden,

auf die die VKU - und damit der Kreis unna über diese als zuständige Behörde -

bestimmenden Einftuss hat.

Für die Frage, ob der Einfluss und die Kontrolte des Kreises unna als zuständige Be-

hörde in diesem Fatl über die VKU auf die beauftraqte WVG wie auf eine eigene

Dienststette gegeben ist, hat die konkrete Ausgestaltung der Beauftragung der wVG
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durch die VKU entscheidende Bedeutung, z.B. wie viel Geschäftsfü h run g zum Be-
reich der Betriebsfü hrungsebene oder des Management-Overheads gehören solt.
Diese Frage kann rechtssicher erst abschtießend abgeklärt werden, wenn der recht-
l iche Rahmen durch die EU fest steht. Erst dann soltten, unabhängig von vorherge-
hender Vorbereitung, konkrete Schritte der Umstru kturieru ng rechtsverbind l ich
eingeteitet werden.

Problematisch wäre eine Direktvergabe an einen internen Betreiber nach der VMR-
Einigung atlerdings, wenn Private an dem internen Betreiber beteit igt sind, auch
wenn der VMR sinngemäß formuliert, dass eine 100%- Eigentümerschaft keine zwin-
gende Voraussetzung darstetlt, um eine Kontrotte wie über eine eigene DienststetLe
auszuüben, wenn der beherrschende Einfluss und die Kontrotle über andere Krite-
rien erreicht werden. Diese Probtematik sottte im Bedarfsfa[ vertieft werden.

ln jedem Fa|.[ zu beachten wären bei einer Direktvergabe an einen internen Betrei-
ber die Modatitäten der Berechnung der zulässigen Ausgteichsleistu ngen (Art. 6 Abs.
1 Satz 2, Ziffer 1 des Anhangs), die der VMR etwas ktarer gefasst hat als der KOM-
Vorschtag.

3.2 Bundesebene

Anderungen von Bundesrecht haben auf die hier anstehenden Fragen keine direkten
Auswirkungen. Vor dem Hintergrund der Finanzierung des ÖPNV - und damit eher
indirekt auf die Frage von Ausschreibung oder Direktvergabe - könnte die Anderung
des Personen beförderungsgesetztes (PBefG) Einftuss haben. Danach wird den Län-
dern die Mögtichkeit eröffnet, die Förderung des Ausbitdungsverkehrs nach 5 45 a
PBefG durch eine eigene Regetung zu ersetzen. NRW witl davon Gebrauch machen
wie nachfotgend näher dargetegt wird.

Gewisse lrr i tationen hatte zunächst die Pressemittei lung zur Entscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 19.'10.2006 ausgetöst. Danach hat das
BVerwG die Frage, ob die Vergabe von Bustinien im öffenttichen Personennahver-
kehr öffentl ich ausgeschrieben werden muss, wenn sie nur mit öffentl ichen Zu-
schüssen betrieben werden können, verneint. Vietfach wurde daraus geschtossen,
dass dies auch für die Vergabe von Verkehrsteistungen gilt. Die Begründung der
BVerwG - Entscheidung, die erst in der ersten Januarwoche 2007 den Verfahrensbe-
teit igten zugestetlt wurde, korrigiert diesen Eindruck. Das BVerwG stetlt darin fest,
dass die Rechtmäßigkeit etwaiger Zuschüsse nicht im Genehmigu ngsverfahren, son-
dern in dem dafür vorgesehenen Verfahren nach Art. 87 ff. EG zu prüfen ist. Da-
nach entscheidet sich die Frage des Beihilfecharakters der öffenttichen Zuschüsse
bei der Vergabe von Verkehrsteistu ngen und damit die Frage, ob Ausschreibungs-
pft icht ja oder nein, nach jetzt gettendem Recht anhand der vier Kriterien der Alt-
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mark-Trans- Entscheidung des EuGH. Eine Ausschreibung entsprechend des ÖPNV-
Modells des Kreises Unna ist danach nach geltendem Recht entbehrl ich, wenn
die

1. eine Betrauung des Verkeh rsunterneh mens (hier VKU) durch den Kreis Unna
als zuständige Behörde mit klar definierten Pftichten zur Erbringung des ge-
meinwirtschaftt ichen öPNV erfotgt,

2. eine Vorab- Festlegu ng und frnanzietle Ausgleichsbemessu ng nach objektiven
und transparenten Kriterien durch den Kreis Unna als Aufgabenträger ge-
schieht, d. h. Ausgteich parameter aufgeste[t werden,

3. der f inanzielle Ausgteich an das Verkeh rsunternehmen begrenzt wird in Höhe
der anfaltenden Kosten des gemeinwirtschaftl ichen ÖPNV einschtießlich ei-
nes angemessenen Gewinns (keine Ü berkom pen sation, die zur Wettbewerbs-
verfälschung führt) und

4. der Ausgleich der Höhe nach auf die f ikt iven Kosten eines ,,du rchsch nittt ich
gut geführten Unternehmens begrenzt wird (dieses 4. [Et'fizienz- ]Kriterium
soll nach Ko\l-Vorschlag nicht in die neue EU VO übernommen werden, wür-
de also in Zukunft evtl. entfallen).

3.3 Landesebene - NRW

Die Landesregierung NRW ptant eine Novell ierung des Gesetzes über den öffentti-
chen Personen nahverkeh r in Nordrhein -Westfalen (oPNVG), die zum 01 .01 .2008 in
Kraft treten sott. Dazu hat die Landesregierung im September 2006 Eckpunkte ver-
abschiedet. Auf diese wjrd hier im Rahmen der Kurzexpertise Ledigtich insoweit
eingegangen, wie sie Auswirkungen auf das ÖpNV-it lodett des Kreises Unna haben
kön nte.

Von Betang können in diesem Zusammenhang die Festtegungen zur Aufgabenträger-
schaft im straßengebundenen ÖPNV und zur Pauschalierung der Fördermittet sein.

Zur Aufgabenträgerschaft im straßengebu ndenen ÖPNV sagen die Eckpunkte aus,
dass die bei den Kreisen und kreisfreien Städten angesiedelte Aufgabenträgerschaft
für den straßengebundenen ÖPNV erhalten bLeibt. Die Möglichkeit kreisangehöriger
Gemeinden, auch ÖPNv-Aufgabenträger zu werden, sotl al lerdings - unter Wahrung
der zurzeit bestehenden Rechte - aufgehoben werden. Bleibt es bei dieser Festte-
gung der Landesregierung ergeben sich keine negativen Auswirkungen auf das
ÖPNV-ModetL des Kreises Unna.
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Soweit es um die Anderung der Förderstruktu ren geht, so[ die posit ion der für den
ÖPNV zuständigen und vor ort wirkenden Aufgabenträger durch eine pauschalierung
der ihnen seitens des Landes zukommenden Finanzmittet gestärkt werden. Deshatb
wird das Land den Aufgabenträgern künftig eine Betriebskosten- und eine Investit i-
onspauschate gewähren, über deren Verwendung vor Ort entschieden werden sott.
Das sieht auf den ersten Blick nach einer tatsächtichen Stärkung der kommunalen
,Aufgabenträger im ÖPNV aus, wird doch der seit tangem erhobenen Forderung der
kommunalen Verbände nach einer Zusammenführung der Mittel auf der Ebene der
Kreise / kreisfreien städte im Rahmen einer Pauschate entsprochen. Alterdings hat
sich das Ministerium für Bauen und Verkehr (MBV) in weiteren Besprechungen mit
kommunalen vertretern tedigtich auf einen Finanzrahmen atlenfal.ts bis 20i2 festge-
legt und für die Fotgejahre keine Dynamisierung in Aussicht gesteitt. Hieraus kön-
nen erhebliche Risiken für die Finanzierung des öptiv durch die Aufgabenträger
entstehen, die Auswirkungen haben können auf die Frage, ob eine Direktvergabe an
einen internen Betreiber - hier die VKU - f inanzietl für den Kreis unna auf tanse
Sicht noch verkraftbar ist.

Die Aussagen des MBV zu den Finanzmitteln - laut Vermerk des LKT NRW vom
12.12.2006 - im Einzelnen:

Höhe: von 2006 bis 2010 unter Einbezug bisheriger Fahrzeugfördermittel und
Aufgabenträgerpauschale 110 Mio. Euro pro Jahr; in 201 1 (aus Mittetn für Aus-
gteichsleistungen gemäß 5 45 a PBefG ldie es dann so mit der Zweckbindung
nicht mehr geben wird - der Verfasserl) Erhöhung um 100 Mio. Euro und in 2012
Erhöhung um weitere 30 Mio. Euro auf einen jährtichen Gesamtbetrag von 240
Mio. Euro.
Verteitung der Mittel: auf der Basis des aktuelten Mitteteinsatzes.
Zweckbindung: 80 % der Mittel sotten den Verkeh rsu nterneh men zuft. ießen (2.B.
für Betriebsleistungen oder zur Fahrzeugförderung), 20 % der Mittet können für
andere ÖPNV-Zwecke verwandt werden (2.8. zur Finanzierung von Organisati-
onsstrukturen). lm Ergebnis führt das dazu., dass - soweit die Voraussetzungen
eines ln - house-Geschäfts nicht vortiegen - die Ausschreibung zum Regetfalt wer.
den wird.
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4. Szenario zur Weiterentwickiung der WVG

Die Vorste[ungen im ÖPNV-Modett des Kreises Unna gehen dahin, dass der Krers
Unna zwar weiterhin Gesettschafter der VKU bleibt, aber nicht mehr Geset[schafter
der WVG. Diese Vorstellungen zielen nicht auf eine Auftösung der WVG, sondern auf
,iei 'en U mstru kiurierung. 5o sot[en in Zukunft die Gese[schafter der WVG nicht
mehr wie bisher die Kreise und der LWL sein, sondern die Verkeh rsun terneh men
direkt, im Fat[ des Kreises Unna also die VKU. Damit würde die WVG eine aus-
scht' ießtich von Verkeh rsu nterneh men getragene GeseLtschaft und käme damit ei-
nem ktassischen Unterneh mensverbu nd nahe.

Für Verbünde für den öffenttichen Nahverkehr gibt es eine Reihe von unterschied-
tich strukturierten, gut fun ktionierenden Beispieten in Deutschtand. Auf einige sott
kurz hingewiesen werden, etwas näher auf die OWL Verkehr GmbH ats ein in NRW
ansässiger U nternehmensverbu nd.

4.1 Bestehende Unternehmensverbünde in Deutschland

Die ätteren Verbünde sind ktassischerweise reine Unternehmensverbünde. lhr we-
sentl iches Merkmal, anhand dessen Verkeh rsverbünde sich von anderen öpNV-
Kooperationsformen unterscheiden, ist die Existenz einer rechtlich setbstständigen
0rganisationsein heit, die bestimmte Koordin ierungsaufgaben in eigener Verantwor-
tung wahrnimmt (hierzu und zum Weiteren nöher: )Äonfred Knieps, Aufgabentröger
oder Verkehrsunternehme n als Gesellschafter von Verkehrsverbünden ? - eine Ana-
Iyse bestehender Verbundstrukturen und eine Bewertung unterschiedlicher Organi-
sationsmodelle unter institutionenökonomischen Gesichtspunkten, GielSen Disser-
tation, 5.80). Unterneh mensverbü nde zeichnen sich dadurch aus, dass die im Ver-
bundraum tätigen Verkeh rsun terneh men (lnhaber von Lin' iengenehmigungen, keine
Betreiber von Anmietverkehren) ats Gesetlschafter der Verbu ndgesetlschaft fungre-
ren und bestimmte wesentl iche Zuständigkeiten auf diese übertragen. Die näheren
Regetungen dazu erfotgen im Gesettschaftsvertrag.

Von einem klassischen U nterneh mensverbu nd spricht man typischerweise, wenn
alle im Verbundraum tätigen Verkeh rsunterneh men (lnhaber von Liniengenehmi-
gungen) Gesettschafter des Verkeh rsverbu ndes sind. In dem Verkehrsraum, in dem
die Verkehrsunternehmen, die die WVG nach dem öPttv-Modelt des Kreises Unna
tragen sollen, ihre Verkeh rsleistungen erbringen ist da nicht der Fa[t. Vietmehr sind
auch weitere Verkeh rsunterneh men mit Liniengenehmi gu ngen in diesem Verkehrs-
raum tätig. Insoweit würde ein U nternehmensverbund WVG von einem klassischen
Unterneh mensverbu nd abweichen, was aber nicht bedeutet, dass er keinen Sinn
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macht. Allerdings ist dieser Unterschied bei der Betrachtung der Aufgaben, die ein
Unternehmensverbund typischerweise wahrnimmt, zu berücksichtigen.

Die erfü[tten Gemeinschaftsaufgaben resuttieren bei den klassischen Verbünden aus
einer Aufgabenteitung zwischen der Verbu ndgeseltschaft einerseits und den betei-
i igten Verkeh rsu nterneh men andererseiis. Zu den so genannten klassischen Ver-
bundaufgaben von Unterneh mensverbünden zähten im Wesenttichen verkehrs-
marktbezogen Tätigkeiten, insbesondere auf den Gebieten der Netz-, Fahrptan-
und Tarifgestattu ng. Zu diesen Funktionen gehören:
. Erarbeitung, Festlegung und Weiterentwicklung des Gemeinschaftstarifes sowie

der gemeinsamen Beförderungsbedingungen
. Aufteitung der aus der Anwendung des gemeinschaftl ichen Tarifes resuttieren-

den Fahrgetdeinnahmen
. AufsteItung von Rahmenvorgaben für das Vertriebssystem
. Koordination des betriebtichen Leistungsangebotes sowie Abstimmung und Her-

ausgabe der Fahrptäne
. Durchführung verbu ndbezogener Marktforschung, z.B. über Verkeh rserhebu npen
. Fahrgastinformation überdas Verbundangebot
. Verbu ndmarketing / öffenttichkeitsarbeit
Meist kommen weitere Aufgaben hinzu je nach der konkreten Ausgestattung des
Unternehmensverbundes.

Die größten bestehenden Unterneh mensverbünde sind der G roßrau m -Verkeh r Han-
nover (GVH), der Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen (VBN), der Verkehrsver-
bund Großraum Nürnberg (VGN) und die OWL Verkehr GmbH (OWLV). Daneben be-
stehen zahlreiche weitere kleinere Unternehmensverbünde, vornehmtich im süd-
deutschen Raum.

Der GVH wurde '1970 gegründet und zählt zu den ättesten VerkehrsverbÜnden. Der
aus vier Gesellschaftern bestehende Verkehrsverbund (üstra Hannoversche Ver-
kehrsbetriebe AG, RegioBus Hannover GmbH, DB Regio ,AG, metronom Eisenbahnge-
setlschaft mbH) versorgt die Region Hannover mit Verkehrsleistu ngen.

Der VBN hat sich aus einer seit '1989 tätigen Verkeh rsgemeinschaft entwickett und
ist seit 1997 in der jetzigen Verbu ndkooperation tätig. Die Verbu ndgesellschaft
wird von 34 im Verbundraum tätigen Verkeh rsu nternehmen ats Gesettschafter ge-
tragen. Die Zusammenarbeit mit den im Zweckverband Verkehrsverbund Bre-
men / Niedersachsen (ZVBN) zusammengeschtossene n Aufgabenträgern des at[ge-
meinen ÖPNV regetn einen Rahmenvertrag und Du rchfüh ru ngsvertrag. In dem Rah-
menvertrag werden gemeinsam formutierte Ziele und die Organisation der Zusam-
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menarbeit zwischen dem Unterneh mensverbunci und dem Verbund der Zweckver-
hä nr lc  opreoc l i

Der VGN hat sich seit dem Verbundstart in 1987 deutl ich ausgeweitet. lhm gehören
6 direkte Geseltschafter (Einzelu nterneh men ) und 2 Zusammenschlüsse von Unter-
nehmen {Gesetlschaft privater Verkeh rsunterneh men im VGN mbH und die Gesell-
schaft öffentl icher kommunater Verkehrsunternehmen im VGN GbRmbH) an. Die
Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg
(ZVGN) ist durch einen Grundvertrag und einen Kooperationsvertrag näher geregett.

4.2 OWL Verkehr GmbH (OWLV) - Unternehmensverbund in NRW

Die OWLV GmbH ist der Zusammenschtuss von 37 Gese ltschaftern, 33 (mehrheit l ich
privaten) Busverkehrsu nterneh men, 1 Bus- / StadtBahn - U nternehmen und 3 Schie-
nenverkeh rsunternehmen. Dabei handelt es sich um sämttiche Verkehrsu nte rneh -
men mit Linien konzessionen zur Erbringung von Verkeh rsleistungen in den Koopera-
tionsräumen 6 und 7 des Landes NRW.

Gegenstand des Unternehmens OWLV GmbH ist die Erbringung von Management-
und Serviceleistungen auf dem Gebiet des öffenttichen Personen nahverkeh rs
(ÖPNV) für die Gesettschafter sowie für Aufgabeträger gemäß S 3 Abs. 1 ÖPNVG
NRW. Zu den Aufgaben der OWLV gehören insbesondere Leistungen in den Berei-
chen:

. Tarifgestaltung,

. aus der Anwendung von Gemeinschaftstarifen notwendig werdende Einnahmen-
auftei[ungen zwischen den diesen Tarif anwendenden Verkehrsunternehmen,

. Vertrieb (Weiterentwicklung der Vertriebssysteme und -wege)

. Marketing und übergreifende Verkehrsptanung,

. Abstimmung in Fah rplanangelegen heiten bei Verkehren, die die Grenzen eines
Aufgabenträgers überschreiten,

. Koordination und Abstimmung der Angebots- und Leistungsplanu ngen der Gesetl-
schafter,

. Ausschöpfung von Rationatisierungsmögtichkeiten.

Eine ausdrücktich vertraglich abgestimmte Zusammenarbeit mit den ÖPNV- und
SPNV-Aufgabenträgern gibt es derzeit ledigtich im Rahmen der Tarifentwicklung.
Die Aufgabenträger sind z.T. in einzetnen Gremien der OWLV ats nicht stimmbe-
rechtiste Mitsl ieder vertreten.
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Aktueti wird bei der OWLV über eine institutionalisierte Zusammenarbeit mit cien
Aufgabenträgern nachgedacht. Hintergrund sind die sich abzeichnenden Anderun-
gen des rechtl ichen Rahmens für den ÖPNV lneue EU-Verordnung: Ausschreibungs-
pft icht, Aufgabenträger wird ,,zuständige Behörde" / Neuordnung Finanzströme:
5 45 a PBefG,  S 148 SGB lX.  513 ÖPNVG NRW, Regionat is ierungsmi t te t  i  Neugesta l -
tung ÖPNV NRW). Ats Auswirkungen werden befürchtet ein Nebeneinander von be-
ste[lten und u nterneh mensinit i ierten Verkehren, Mittetpauscha[isieru ngen mit dem
Empfänger Aufgabenträger, Sinken der Finanzmittel für Aufgabenträger und Ver-
kehrsu nterneh men, Stärkung der Aufgabenträger und Kompetenzcenter unter
gleichzeit iger Schwächung der Verkehrsunternehmen und dass das Konzessionsrecht
mittetf r ist ig entfatten wird.

Die OWLV sieht ats Konsequenz dieser Entwicklung die Gefahr, dass die Verkehrsun-
ternehmen zu reinen Carriern verkommen und übertegt daher, in Teilbereichen die
Weichen in Richtung gemeinsamer Aufgabenwahrnehmung mit den Aufgabenträ-
gern, mögticherweise in einer eigens dafür gemeinsam mit den Aufgabenträgern zu
gründenden Tochter- /Service-Gesettschaft.

4.3 Umstrukturierung WVG GmbH

4.3.1 Unternehmensverbund / Mischverbund

Die Entwicktung der Verkehrsverbü nde in Deutschland vertäuft seit der Regionati-
sierung immer stärker im Spannungsfeld der Posit ionen von Aufgabenträgern und
Verkeh rsu nterneh men. Das zeigt sich an den Rah menve rträgen, die die o.g. Attver-
bünde inzwischen mit den Aufgabenträgerverbünden abgeschtossen haben, aber
auch die aktue[[en Überlegungen der OWLV GmbH.

Aus organisatorischer Sicht können folgende Verbundformen unterschieden werden:

o U nterneh mensverbü nde, die einen gesettschaftsrechtl ichen Zusammenschtuss
von in einer Region tätigen Verkeh rsunternehmen darstelten

. Aufgabenträgerverbünde der zuständigen Aufgabenträger in einem Verkehrsge-
biet

. Mischverbünde, deren Verbu ndgesel[schaft gemeinsam von Verkehrsunterneh -
men und Aufgabenträgern getragen wird.
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Quette: Knieps, aao., 5. 82

Das ÖPNV-Mode[[ des Kreises Unna geht von einer u nternehmen sgetragenen WVG
aus, gewissermaßen von einer Variation des klassischen Unternehmensverbundes.
Fragtich könnte sein, ob dieser angesichts der aktuetlen Entwicktung in die Land-
schaft passt. lm Ergebnis kann diese Frage bejaht werden. Dafür sprechen einmal
das rechtliche und organisatorische Umfeld der WVG und zum anderen finanz-
politische Gründe.

Soweit es das rechttiche und organisatorische Umfeld betrifft ist festzustellen, dass
außerhalb des Kreises Unna der öffentt iche Nahverkehr in den WVG-Kreisen nicht
zum ganz überwiegenden Teil von den Tochteru nternehmen der WVG-
Gese[schafter, sondern in ganz erheblichem Umfang auch von der Westfaten Bus
GmbH ats Tochterunternehmen der DB AG durchgeführt wird. Eine Übertragung von
Regieaufgaben durch die Gesellschafter der WVG ats Aufgabenträger auf eine von
den Aufgabenträgern maßgebtich getragene WVG ist daher schon aus wettbewerbs-
und vergaberechtt ichen Gründen bedenktich.

lm Übrigen haben die Mü nsterlandkreise nach Angaben des Kreises Unna mitt lerwei-
[e eine gemeinsame Aufgabenträgergesetlschaft gegründet, die die Aufgabenträger-
funktionen für die Kreise erfüt[en solt .  Wie weit daneben noch Regieaufgaben die-
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ser Aufgabenträger auf deren Verkeh rsunternehmen oder cj ie WVG übertraqen wer-
den sollen ist offen.

Der Kreis Unna witl als Aufgabenträger dagegen eigenständig bleiben. Als wesentti-
cher Geseltschafter der VKU, die den straßengebu ndenen öffenttichen Nahverkehr
im Kreisgebiet nahezu vollständig erbringt, ist diese Posit ion nachvollziehbar. Das
heißt atlerci ings nichi, dass nicht ein Tei[ der Regieaufgaben von cier VKU wahrge-
nommen werden könnte. Dagegen bietet sich keine direkte Betrauung der WVG mit
Regieaufgaben des Aufgabenträgers Kreis Unna an, wenn ein Großteil der Gesell-
schafterkreise daneben eine eigene Aufgabenträgergesettschaft imptementiert. tm
Grunde entfättt damit auch ein wesentl icher Grund, die WVG als eine von den Krei-
sen getragene Geseltschaft zu erhalten.

Auch aus ökonomischen Gründen macht die Umstruktu rierung der WVG in einen
U nterneh mensverbund Sinn. So hat Knieps (s.o.) aus einem speziellen ökonomi-
schen Btickwinket - mittets der Anwendung eines transaktionskosten theoretischen
Instru mentariums - untersucht, welches organisatorische Grundmuster von Ver-
bu ndorganisationen unter welchen Bedingungen tendenzietl die kostengü nstigste
Durchführung der typischen Verbu ndfunktionen ermöglicht. Seine Anatyse hat erge-
ben, dass dies zumeist bei einer U nterneh mensverbu ndtösung der Fat[ ist. Ein dem-
entsprechendes ökonomisch sinnvottes Ergebnis Lässt sjch bei entsprechender Auf-
gabenverteitung zwischen dem Aufgabenträger Kreis Unna, der VKU und der WVG
a[s Unterneh mensverbu nd erzieten.

4.3.2 Organisation

Wie dargetegt ist die U mstrukturieru ng der WVG aus der Interessenlage des Kreise
Unna heraus, wie in dem ÖpNv-Modett des Kreises dargesteLtt, mögtich. ,Auf die
rechttichen Modatitäten hinsichtl ich der Übertragung der GeseLtsch afterantei [e an
die Verkehrsunternehmen, des Rückzuges des LWL etc. wird hier nicht näher einge.
gangen. Einige Übertegungen dazu enthätt die Darstettung des LWL ,,Zur mögtichen
Entflechtung der WVG -Unternehmen ". Angesichts der bereits stattf indenden Ge-
spräche zwischen den Gesettschaftern kann von einer einvernehmtichen Lösung
ausgegangen werden. Sie ist jedenfatls anzustreben, weil es voraussichttich die
zeitsparendste und kostengü nstigste Lösung sein dürfte.

Gesettschafter wären nach dem Witten des Kreises Unna die RLG,, RVM und die VKU,
d.h. die Tochterunternehmen der bisherigen Gesettschafter mit Ausnahme der WLE;
ob zu gteichen Teilen oder im Verhältnis der Anteite der jetzigen Geseltschafter,
das ist eine Sache der Verhandtung. Jedenfalls sollte die VKU und damit letztl ich
auch der Kreis Unna - eingedenk des zu erwartenden Rechtsrahmens der EU -
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entscheidenden Einfluss haben, sei es durch die Anteilshöhe oder aber durch
gesellschaftsrechtliche Regelungen.

Denn vor dem Hintergrund, eine Ausschreibung zu vermeiden und eine Direktverga-
be an die VKU vornehmen zu können, ist Voraussetzung, dass der Kreis Unna die
oben genannten Kriterien über EinfLuss auf und Kontrotle über die VKU erfütlt. Die
Voraussetzungen dafür können durch entsprechende Ausgestaitung der GeseLt-
schaftsverträge von VKU und WVG geschaffen werden. Das gitt erst Recht, sotlte
sich die von dem VMR beschtossene Regelung durchsetzen, dass unabhängig davon,
ob es sich um eine einzelne Behörde oder e' ine Gruppierung von Behörden, die
integrierte öffentliche Personenverkehrsdienstleistungen bereitstetlen, eine
Direktvergabe möglich ist, wenn im Falle einer Gruppe von Behörden zumindest
eine zuständige örtl iche Behörde eine Kontrolte ausübt, die der Kontrolte über
ihre eigenen Dienstste[[en entspricht.

4.3.3 Aufgaben

Das ÖPNV-Mode[[ des Kreises Unna geht zu Recht von einer Trennung von Besteller
und Ersteller der Verkehrsteistu ng aus. Das heißt nicht, dass nicht auch Aufgaben
der Regieebene, mit Ausnahme derer, die aus rechtl ich zwingenden Gründen dem
Aufgabenträger vorbehatten sind (vgt. oben 4.2), auf die VKU übertragen werden
könnten. Dies ist für einige Aufgaben sogar ausdrücklich empfehlenswert (s. nach-
fotgend). Es wäre auch nicht unzuLässig, wenn die VKU im Unternehmensverbu nd
einzetne dieser Aufgaben auf die WVG überträgt, wenn über die VKU der entschei-
dende Einfluss des Kreises Unna erhalten bliebe.

Für eine Einbeziehung des Know-hows der VKU in die Abstim mungsprozesse auf der
Regieebene spricht, dass diese über die direkten Kontakte zu den Nutzern des
ÖPNV verfügt und somit marktnah agiert. Dadurch besitzt sie Wissen, Fähigkeiten
und Erfahrungen, die bei den Aufgabenträgern setbst meist nicht so umfassend vor-
handen sind, auf die bei der Durchführung der Koordin ationsfu n ktionen aber in je-
dem Fat[ zurückgegriffen werden sottte. Die Einbindung der VKU und ihres Know-
hows so[[ damit dazu beitragen, die Leistu ngserstetlu n g im ÖPNV ökonomisch eff i-
zient zu gestatten. Der einfachste Weg, die Einbeziehung des unternehmerischen
Know-hows in die Aufgabenabwicklu ng zu realisieren, ist die direkte Aufgabenbe-
wättigung durch das Unternehmen, ggf. auch im Zuge eines von ihm getragenen
Verbundes.

In wetcher Organisationsform der Kreis Unna bei Umsetzung des Bestetler- Erstel Ler-
Prinzips seine Aufgaben als Aufgabenträger wahrnimmt und inwieweit der Kreis da-
bei Dritte mit der Wahrnehmung beauftragt, ist durch das öPNVG NRW nicht gere-
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gelt. t/orgegeben ist atterdings die grds. Trennung von Besteller- und Erstetterebe-
ne, wobei nicht abschließend festgelegt ist, auf welcher Ebene die Aufgaben des
Verkeh rsma nagements wahrzunehmen sind. Der Übergang ist f l ießend und lässt
dem Aufgabenträger Spielraum, den er nutzen kann. Insoweit ist das 2003 von
NordWestConsutt und Partnern ersteltte Gutachten über,,Die Zukunft des öffentl i-
chen Perscnennahverkeh rs im Kreis Unna" {S.30) nach wie vor aktuett:

,,Die Verantwortt ichen im Kreis Unna sind sich im übrigen einig in der Einschätzung,
eine mögtichst schlanke Regieebene zu schaffen und Aufgaben so weit wie mögtich
durch Dritte wahrnehmen zu lassen. Diese Philosophie kann vor dem Hintergrund
internationater Erfahrungen mit der Liberatisierung des ÖPNV nachhaltig unter-
stützt werden. Es sotlte auf jeden Fatt vermieden werden, neue ,,bürokratische
Wasserköpfe" zu instatl ieren wie das z.Zt. vieterorts geschieht. Stattdessen sollten
Aufgaben, die nicht zwingend vom Aufgabenträger wahrzunehmen sind, möglichst
weitgehend in den Wettbewerb gestellt werden. "

,,Dritter" in diesem Sinne kann durchaus die VKU oder die von ihr beauftragte WVG
sein, denn die Wettebewerbskomponente lässt sich auch dadurch als erfültt anse-
hen, dass die Direktvergabekriterien sich in gewisser Weise am Wettbewerb orien-
tieren und Marktnähe voraussetzen. Dabei kann der Kreis Unna, abhängig vom poli-
t isch Gewollten, die VKU mit a[[ den Aufgaben betrauen, die im nachfolgenden
Schaubitd nicht ausdrücklich ats Aufgaben der Aufgabenträger dargestettt sind.
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5. Zusammenfassendes Ergebnis

Zusammenfassend tässt sich feststetlen, dass das ÖPNV-Modett des Kreises Unna,
soweit es davon ausgeht, dass eine Ausschreibung von Verkeh rsteistu ngen nicht
notwendig wird, wenn er einen Verkehrsvertrag als rechtsverbind l ichen Betrau-
ungsakt rnit der VKU ats internen Betreiber beschtießt, wenn der EU-Rechtsrahmen
sich so ergibt wie er derzeit in der Fassung der VMR-Einigung ersichtl ich ist. Die
Voraussetzungen zur Beherrsch barkeit der VKU lassen sich, wenn nicht bereits jetzt
schon die Kriterien der zu erwartenden Regelung gegeben sind, zumindest durch
entsprechende Verteilung der Gesetlschaftsantei le (2.8. Übernahme der WVG-
Anteite) oder durch Einftuss sichernde Anderungen des GesetLschaftsvertrages her-
steIten.

Unabhängig davon macht es nicht zutetzt vor dem Hintergrund der aufgabenträger-
bezogenen organisatorischen Veränderungen auf Seiten der Mü nsterlandkreise, aber
auch aus finanzpotit ischen Gründen Sinn, die WVG zu einem Unternehmensverbu nd
umzustruktu rieren und damit eine größere Eigenständigkeit und besseren Einfluss
der VKU sicherzusteLten.

Bietefetd, den 11. Januar 2007

NordWestConsuI

(Dr. Hetmut


